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Pressemitteilung 
 
 

28.03.2020 

bvvp positioniert sich: Corona-Krise erfordert angemessene Sonderrege-
lungen für PsychotherapeutInnen 
 

Die Delegiertenversammlung des Bundesverbands der Vertragspsychothe-
rapeuten, bvvp, fordert einstimmig in einer Resolution vom 28. März 2020 
einige zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen, um die Versorgung psy-
chisch kranker Menschen in der derzeitigen Corona-Krise zu sichern: 
 

- Alle psychotherapeutischen Leistungen, die derzeit per Videokon-

ferenz erbracht werden können, müssen alternativ als Behandlung 

per Telefonat ermöglicht werden. Nicht alle PatientInnen verfügen 

über die technischen Voraussetzungen und / oder sind vertraut 

mit diesem Medium. Dies trifft insbesondere ältere Menschen, die 

damit von der Behandlung abgeschnitten sind, die gerade in der 

jetzigen Zeit dringend benötigt wird. Wichtig dabei ist aus Sicht des 

bvvp, dass die Freigabe der Leistungen für die Zeit der Corona-

Krise begrenzt wird. 

 

- Als zwingend betrachten wir jedoch telefonische Kriseninterventi-

onsmöglichkeiten, einen telefonischen Erstkontakt, stützende und 

orientierende telefonische Kontakte. Der bvvp fordert daher, dass 

für diese telefonischen Interventionen die 10-Minuten-Ziffern des 

jeweiligen Facharztkapitels der Psychologischen, Ärztlichen und 

Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen telefonisch er-

bracht werden können. Die Begrenzung auf eine maximale 15- fa-

che Nutzung je Behandlungsfall muss aufgegeben und die Leistun-

gen extrabudgetär vergütet werden – dies alles zeitlich begrenzt 

bis zum 30.06.20. Die PsychotherapeutInnen hätten damit eine 

Möglichkeit, telefonisch die Unterstützung zu gewähren, die medi-

zinisch dringend notwendig ist, auch wenn diese sich in der inhalt-

lichen Beschreibung von den Leistungen der Richtlinien-Psychothe-

rapie unterscheidet.  

 
- Auch die Akutbehandlung ist für die Videobehandlung freizugeben. 

Es gibt keinerlei fachliche Begründung dafür, diese von der Frei-

gabe auszuschließen. In den Praxen der PsychotherapeutInnen 
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sind Menschen in psychischen Krisenzuständen, die gerade jetzt einer Akutbehand-

lung bedürfen, vermehrt zu erwarten. 

 

- In der Behandlung von Kindern ist eine unbürokratische Möglichkeit zu schaffen, dass 

die Kinder-Behandlungsstunden per Anzeige an die Krankenkasse in Bezugspersonen-

stunden umgewandelt werden können, analog der Möglichkeit, Gruppen- in Einzelsit-

zungen umwandeln zu können. die Weiterführung der regulären face-to-face-Psycho-

therapie ist gerade mit kleinen Kindern kaum möglich und Videobehandlung vollkom-

men ausgeschlossen. Eine intensivere Begleitung der Bezugspersonen kann jedoch 

helfen, Bezugspersonen und Kinder zu entlasten. 

 

- Die bei PP und KJP notwendigen Konsiliarberichte zur Beantragung einer genehmi-

gungspflichtigen Psychotherapie sollten angesichts der Überlastung der Hausarztpra-

xen und der dortigen Ansteckungsgefahr nachgereicht werden können. 

 

- Des Weiteren ist es dringend geboten, auch alle Gesprächsleistungen der GOÄ bzw. 

GOP per Videokonferenz und per Telefon für einen befristeten Zeitraum freizugeben. 

Privatpatienten dürfen von diesen sinnvollen Lösungen nicht ausgeschlossen sein. 

 

- PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) leisten einen wichtigen Beitrag zur ambu-

lanten Versorgung. Daher sollen die oben genannten Regelungen äquivalent für die 

ambulante Versorgung durch PiA in den Institutsambulanzen getroffen werden. Dies 

verhindert, dass Patientinnen in dieser Krise unversorgt bleiben und dass sich die lau-

fenden Ausbildungen durch die Corona-Krise verzögern. Hier tragen die Ausbildungs-

institute bei der konkreten Umsetzung eine besondere Verantwortung. 

 

Wir bitten um eine schnelle Umsetzung der geforderten Maßnahmen im Interesse der Si-
cherstellung der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. 
 
Mit mehr als 5300 Mitgliedern ist der bvvp die größte integrative Interessenvertretung von 
ärztlichen, psychologischen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. 
 
 
Für den bvvp  
Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr 
1. Vorsitzender 
Berlin, 28.03.2020 
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